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feretne.

fJruMtfrfjc glätter für bie Utferkftatt
mit befunberer S3erücfftc£|tigung ber

$u«ft im gan&merf.
§eran§gegeben unter SJtittoirfuug fcptoetjerifcber

ffunftEjanbmerfer unb SEedjnifer
tum Pulter §enn-gclbfngljnuren.

Drptt für îiif offifielleti Uubliho'icnrit örs frijtocij. feerbmmttü.
DffijteHt« unb olütflaicmfcfjeb Organ beS Aargauifcben @cbmtebe= unb Sßagnermeifierbereing.

@rfd)etnt je ©amStagS unb foftet per Quartal gr. 1. 80, per 3>af)r gr. 7. 20.
gnferate 20 ©tS. per lfpattige fßetitjeile, bei größeren Aufträgen

entfpredjenben SRabatt.

3ö*id), den 8, g-elmwv 1896.

aîliîdîsOtftttfîtlft « ^"8« «tdjt immer, ums pu weifji
P*Uii|(H|4>(UU| » pocp wiffe immer, mas pu fagfl.

biejettigen ©eroerbetreibenben etnfcbränfen Witt, bie entroeber
burcb eigene Kentniffe ober buret) einen geeigneten SteflDer*
Oertretexf bie nötigen ©arantien für richtige Sluêbtlbung ber
ifinen anoerirauten 3öalinge bieten, feit, als unburchführbar,
fatten. 2) Sie Seftimmung einer ttJtapimalpht oon ßef)r=

Itngen, welche in einem ©emerbebeteieb befc^äftigt roerben

bürfen, foil ebenfalls gefiridjen werben, Weil im Kleinbetrieb
and) eine im SerljältniS 51t ben Arbeitern grofje 3'bl oon
ßel)rlingen bodt) noeb beffer auSgebttbet roerben tonnen atS
beim gabrifbetrieb. 3) Sie fëanbelêtebrlinge finb in ben

SPiüfmtgSäroang, ben ber ©ntrourf für bie fèanbroetferlebrlinge
forbeü, einpbepben ; benn baS faufmännifdje ßefjrltngSroefen
fteeft otel liefer im Sumpf als baSjenige beS §anbroerfer§.
4) Set Sefudj ber gewerblichen gortbilbungSfcbuIen mufe
burdt) ba§ ©eroerbegefep für bie ^anbroerterleprlinge ob!i=

gatoiifd) erftärt roerben. 5) Sie fantonale Kommtffion für
baS (Jabrit= unb ©eroerberoefen fott aus 20 Dom KantonS*
rat gewählten SKitgltebem befielen, bamit fie möglicbft biek
feitig pfammengefept roerben tann. 31)r fott, aufjer ben

biSbeiigen fÇunftionen, baS gefatnie gewerbliche SilbnngSWefen,
bie SeprlingSpiüfung unb bie Surcbficbt unb ©enebmignng
ber Arbeits* unb gfabriforbnungen unterteilt fein. 6) Sie
©emtinbefommiffionen pr Iteberroadjung ber ßebrlinge nnb
Sebrmeifter (§§ 60 unb 61) fotten fatten gelaffen roerben.

7) Sie Selegiertenoerfammtung beS fatiionalen ®eroerbe=
OereinS roirb auf ben 1. ÜJtärj einberufen pr ^Begutachtung
be§ ©eroerbegefegeSetitrourfeS. („91. 3- 3-")

Sie akrfaminluttß bc§ ©enierbepcreinê güridj jar
Sefpredjiutg beé ©ewerbegefefjeS ertlärte einftimmig, bafs

Srattanben:
1. ArbeitSlofenOerficberung. 3^^ ßefnng ber „Scblufj*

folgermtgen" pm ©machten an bie Snnbesbebörben.
2. ^Befähigungsnachweis. Sericbt über baS tttefnltat ber

©rbebungen unb SSefcblufefaffung.
3. ©utacbten an baS ©ebtoeig 3nbufiriebepartement betr.

gfacbberidjie über bie ßanbeSauSfteUung in ©enf 1896.
4. görberung ber SerufSldjre beim ttfteifter. 3«n>enbung

Don Setträgen un ßebrmeifter.
5. Dtebifion Doit Art. 15 beS ßebroertrageS.
6. SßeitereS Sorgeben beireffenb Softulaie <Sdf)eiöegger.

7. SiDerfe HJtiiteilungen.
8. Sittfällige Anregungen.

Serôanbêtoejen.
Ser fßorfiaitb beë ïantmialen prd)enfcf)en ©enterbe*

beretnê bat in tjortfeeung ber SBeratnng beS ©eroerbe*
gefepeSentrourfS am 2. b?. folgenbe Sefcblüffe gefafet :

1) § 29, Welcher bie SefugniS ßebrlinge p booten nur auf

Sdjuicijeriftljtr ©eiucrkumiit.

Si^muj
beS

©ctttrolPorftonbcé
PJJontng Pen 10. gfebru«:,

Dormittnge halb 11 llfir,
in ltnfercnt Sureau itt 3»ritt).

für -<

die schweizer.

Meisterschaft
aller

Handwerke
Und

Gewerbe,
deren

Innungen und
Vereine.

praktische Slätter für die Werkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker und Techniker
von Walter Senn-Holdinghausen.

Organ für die offizielle« KMikalioneu des schmiz. Gemrbevereivs.

Offizielles und obligatorisches Organ des Aargauischen Schmiede- und Wagnermeistervereins.

Erscheint je Samstags und kostet per Quartal Fr. 1. 30, per Jahr Fr. 7. 20.
Inserate 20 Cts. per Ispaltige Petitzeile, bei größeren Austrägen

entsprechenden Rabatt.

Zürich, den Februar

Machpuinruch ' Sage nicht immer, was Au weißt.
MbchrUfPI-Ulll » Doch wisse immer, was Du sagst.

diejenigen Gewerbetreibenden einschränken will, die entweder
durch eigene Kentnisse oder durch einen geeigneten Stellver-
Vertreter' die nötigen Garantien für richtige Ausbildung der

ihnen anvertraute Zöglinge bieten, soll, als undurchführbar,
fallen. 2) Die Bestimmung einer Maximalzahl von Lehr-
lingen, welche in einem Gewerbebetrieb beschäftigt werden
dürfen, soll ebenfalls gestrichen werden, weil im Kleinbetrieb
auch eine im Verhältnis zu den Arbeitern große Zibl von
Lehrlingen doch noch besser ausgebildet werden können als
beim Fabrikbetrieb. 3) Die Handelslehrlinge sind in den

Prüfungszwang, den der Entwurf für die Handwerkerlehrlinge
fordert, einzubeziehen; denn das kaufmännische Lehrlingswesen
steckt viel tiefer im Sumpf als dasjenige des Handwerkers.
4) Der Besuch der gewerblichen Fortbildungsschulen muß
durch das Gewerbegesetz für die Handwerkerlehrlinge obli-
gatorisch erklärt werden. 5) Die kantonale Kommission für
das Fabrik- und Gewerbewesen soll ans 20 vom Kantons-
rat gewählten Mitgliedern bestehen, damit sie möglichst viel-
fertig zusammengesetzt werden kann. Ihr soll, außer den

bisherigen Funktionen, das gesamte gewerbliche Bildungswesen,
die Lehrlingsprüfung und die Durchsicht und Genehmigung
der Arbeils- und Fabrikordnungen unterstellt sein. 6) Die
Gemcindekommissionen zur Ueberwachung der Lehrlinge und
Lehrmeister <M 60 nnd 61) sollen fallen gelassen werden.
7) Die Delegiertenversammlung des kantonalen Gewerbe-
Vereins wird auf den 1. März einberufen zur Begutachtung
des Gewerbegesetzesentwnrfes. („N. Z. Z.")

Die Versammlung des Gewerbevereins Zürich zur
Besprechung des Gewerbegesetzes erklärte einstimmig, daß

Traktanden:
1. Arbeitslosenversicherung. Zweite Lesung der „Schluß-

folgerungen" zum Gutachten an die Bundesbehörden.
2. Befähigungsnachweis. Bericht über das Resultat der

Erhebungen und Beschlußfassung.
3. Gutachten an das Schweiz Jndustriedepartement betr.

Fachberichte über die Landesausstellung in Genf 1896.
4. Förderung der Berufslehre beim Meister. Zuwendung

von Beiträgen an Lehrmeister.
5. Revision von Art. 15 des Lehrvertrages.
6. Weiteres Vorgehen betreffend Postulate Scheidegger.
7. Diverse Mitteilungen.
8. Allfällige Anregungen.

Verbandswesen.
Der Vorstand des kantonalen zürcherischen Gewerbe-

Vereins hat in Fortsetzung der Beratung des Gewerbe-
g es e tz e s e n t w u r f s am 2 ds. folgende Beschlüsse gefaßt:
1) § 29, welcher die Befugnis Lehrlinge zu hatten nur auf

Schmizerischer Gewerbevkret«.

Sitzung
des

Centralvorftaudes
Montag den 10. Februar,

vormittags halb 11 Uhr,
in uiiscrcm Bureau in Zürich.
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ber ©ntwurf nipt acceptabel fei. Serfelbe forbere gu ütele

Opfer Bon ber HJieifierfpaft, mape ben Arbeitern gu Diele

Songeffionen, fet überhaupt p fogialiftifp gepalten. Sie
(Regelung beS SeprlingSwefenS märe rept, aber ba feien
mieber ©pnüffeleien Bon AuffipiSorganen, Don benen man
buret) bie fÇabriïfnfpeftoren unb bie fanionale Sireftion beS

3nnern einen genußreipen Sorgefpmacf pabe. Ser ©ntwurf
fei mepr ein Arbeiterfpuß», benn ein ©emerbegefeß. Alle
Berufe müßten bann aber ins ®efeß einbezogen werben. Sie
©onntagSruße fonnre nipt auf alle ©emerbe auSgebeßnt
Werben. Sem ÜJleifter feien nur fßflidpten auferlegt, aber
feine (Repte, bor allem fottte mutwilligen Agitatoren baS

Hanbmerf gelegt werben. 3t"« ©pluß würbe laut „fÇreif."
beftimmt, eS fotte eine tommiffion auS je einem Vertreter
ber in 3üri<P beftepenbeu 22 ÜJteifterBeretne gebilbet werben,
welcpe ben ©ntwurf einer genauen Prüfung untergiepen foil.

Set Hanbwerfer* unb ©ewerbebereitt fötcl beftellte
in feiner ©eneralDerfammlung Dom 26. Sanuar ben Sorftanb
ans folgenben §erren: Sßräfibent : grip ©rüring Sütoit;
Sigepräfibent: ^ermann Safobi; ©efretär: 3. Sütting; $af=
fier: Sari SBalbner; Seifißer: 21. 2Rang, Albert 2Beber unb

©pneeberger=ßalame.
©ine Dorgenommene ©tatutenreoifion bejwetfte, ben ©in»

tritt in ben Serein niept bloS §anbwer£Smeiftern, fonbetn
aup weitern Sreifen ber ©emerbstpätigfeit zu ermöglipen.
Sie Drganifation ber Sieler ©eWerbetreibenben wirb pieburtp
geförbert unb unferer Hauptaufgabe, Seßanblung gemerbliper
3eitfragen, utn fo mepr Stufmerffamfeit gefepenft werben
fönnen.

21röett§= unb £ieferunß§ükrtrapnöen.
(Atittlicpe sOriginaI=2Ritteitungen.)

S u n ft f cp m i e b e a r b e i t e n für ®emerbe=2Eufeum unb

Santonêfcpnle A arau. SaS (Rorb=SortaI an SSkliß, ©ptoffer
in ©pöftlanb; bie betben Hoftreppengelünber an ©pnpber,
©cploffer, in Saben; baS Hofportal mit ©elänber.an SßreiS»

werf, ©ptoffer, Safel.
Säferei jÇrieberSmatt bei SoSmpl (Sern).

Sie ganze ©inrieptung würbe an Huber, SRecpanifer, Sang*
nau Dergeben.

©ipulgebäube b. ©emtnar SüSnacpt (3ürip).
©laferarbeiten: ©.Siefer, ©eefelb 3üricp, uttb Alb. 9îietp=

mann in ®üSnapt; ©preinerarbeiten : A. ©uefer, 3ürtp V,
3af. SBeber, SüSnapt nnb ©ottl. Sotteter, Steilen ; Sßarquet»
arbeiten: 3ean Slanc, 3ürip V unb 3§ler u. ©ie., 3ürip I;
©cplofferarbeiten: 3. Alber, MSnapt; (IRalerarbetten : Aug.
Sßtbmann, füSnapt unb HanS ©pmargenbap-ilReili, tüSnapt.

3Ifi8forre£tion. Ser San beS zweiten SetlftücfeS
ber 3lfigïorre£tion V an Abolf (ffiinber, Sauunternepmer in
SRarbap.

(R e f e r b o t r ber^S runnenforporationHatten*
Haufen (Sßurgau) an ©pmarger, ©ementier, SCBeinfelben.

lieber ba§ ^iire^er 23ûuft)eMfttioH§toefen
patte jüngft ber „SageS Anzeiger" einen langen ßeitarttfel
gebrapt, in welcpem er über bie SerWenbung Bon Sacfftein,
billigem ©ement, Snnftftein rc. bei ben gürper. Aeubauten
perfäprt unb gerabezu behauptet, bie au§ folpen DRaterialien
gebauten Häufer feien eigentlich nur „an§ Srecf" erfteHt,
wäprenb fre ans folibem ©tein aufgeführt fein foHten.

Sun fommt ein g-apmann Z. unb entgegnet bem Sritifer
folgenbeS:

®S ift ganz unriepiig gejagt „SittigeS ©cmenb2Jlaterial"
nnb „foliber Stein", benn erftenS ift ©ement nidpt bittig unb
zweitens fommt er begüglidp ©olibität, bei richtiger Sermen*
bung nnb Alter, bem ßärtefien ©tein, Wie ©ranit, Safalt ec.,

gleich nnb ift auf alle gätte ftärfer als ©anbftein, ©a=
bonnière :c. SökS Referent unter „folib" Derftept, jagt er

nitpt, waprftpeinlitp einzig unb allein ©ranit, welcpen er unter

amtlicpe Sauborfcprift fietten will, ©ine folpe SaaBorfprift
beftept aber niept, was ©epretber biefeS, einigermaßen Senner
beS SaugefeßeS, beftütigen fann, eS müßte benn fein, baß
eine folepe als ©epeimniS bepanbelt unb je naep ©utßnben
irgenb einem Sauenben gubiftiert wütbe, was aber Don Septs*
wegen faum anerfannt unb beSpalb aup nipt gepattbpabt
werben müßte.

Sttnmeßr Bor allem bie fraget ,,©inb Sacffteine unb
ßementfteine, refp. ppbranlifpe Sinbemittel nnb bie mit folpen
ßergeftettten ©teine unb Sauten SreP?"

Saut gefpiptliper Ueberlteferung würben fpon Bor taufenben
Bon Sapren Sacffteine Berwenbet: fo würbe z- S. ber SaluS*
tempel in ©gßpten, beffen Alter auf ehfa 12,000 Sapte ge»

fpäßt würbe, aus gebrannten 3^9clftctuen erfteHt.
SeSgleipen ftnb in ©gppten nnb Snbien rc. ebenfalls

nop anbere, meprtaufenbjäprige lleberbleibfel Bon Sacfftein*
bauten zu ftnben, waS ein SetuetS bafür ift, baß fie nipt
fplept finb. Akren in jenem 3ettalter Sacffteine fpon berart
befpaffen, fo fann bop ganz beftimmt angenommen werben,
baß bei ber jeßigen Sepuif nipt fpleptere ißrobufte erftellt
werben, fonbern nur beffere, unb bie ©olibität berfelben in»

folgebeffen attp nur eine gute fein fann.
Ser ©ement, refp. ppbranlifpe Sinbemittel ans Dulfanifper

Suffe rc. pat aup fpon ein popeS Alter; er würbe fpon
Don ben iftömern unb z^ar fpegieH zu ©ewölben, Saftionen*
nnb SBafferbanten sc. benüßt nnb finb gerabe biefe Sauten
am beften erpalten zurücfgeblieben. ÜBir paben peute eben»

fattS nop bie gleipen natürlipen Sinbemittel, aber wir wenben

folpe feiten an, Weil bie fünftlip pergefteüten Diel beffere

©igenfpaften befißen unb infolgebeffen bamit aup beffere
Sauten erzielt werben, ©preiber jenes ArtifelS ift ber üfteinung,
ber ©ement unb Salfftein epiftiere erft cirfa 2 Sapre, weS*

palb er nipt nur beffen ©oltbität bezweifelt, fonbern ipn
überhaupt feine (Rotte fpielen nnb ipn nur als „berbammteS"
SRaterial gelten läßt, ©infenber biefeS erlaubt fip nun piemit
aup bem Unfunbigen zu bemerfen, baß fpon Bor mepr als
punbert 3apren (guerfl in ©nglanb) fünftliper ©ement per*
geftettt unb in allen SerwenbungSarten als Bortreffltp be*

funben würbe.
®ie Haltbarfeit beS SunftfteineS ans ©ement fann beS»

palb bei riptiger H^ßeRung nipt mepr in fÇrage fiepen, ba

benfelben nap längerer ®auer ber ©rpärtung nur ©ranit
unb Safalt übertreffen.

(Referent barf nipt glauben, weil er früper niptS ber*

artiges gefepen pat, baß folpeS erft jeßt erfunben würbe.
©S wäre leipt, eine gange (Reiße Don Seweifen zu erbringen
über bie ©olibität ber bezweifelten ORaterialen, aber eS gäbe
barüber ein gangeS Sup, wofür pier fein (]Slaß ift.

®en ßaien möpte nop bewerfen, baß aup in unferer
©egenb gerabe biejenigen Sauwerfe ans alter 3^it aup am
beften erpalten finb, Welpe aus ppbraulifpeu Sinbemittetn
unb fleinen ©leinen erftellt würben, alfo nnferem heutigen
Seton unb Sunftftein äpnlip finb. Sie mit (Raturftein er»

ftettten Sauten, wenn folpe nipt fepr maffia, mußten gum
Seil Biel früper bem 3apn ber 3"t weipen, infolge un*
gleiper Serwanbtfpaft beS Sinbematerials unb ©teineS, was
eine Biel friipere Aupfung Deranlaßt, als wenn nur gleip*
artiges ÎRaterial mit einanber Derbunben ift, was man unter
3upilfeuapme ber pemifpen (Regel leipt erflären fann.

Sie Serwitterung unb Aupfung ber ppbraulifpeu Sau*
materialen möpte bem Saien raten, in näpfter ÜRäße gu be»

trapten, in Setraptung ber gigantifpen Slöcfe ((Ragelpp
genannt) am lletliberg, welpe fpon feit unbenfbarett 3eüen
fo baliegen unb ebenfalls aus ppbraulifpem Siörtel befteßen

(nur baß bie ÜRatur baS Slaterial nipt fo gefpart pat, wie
eS jeßt leiber gu oft Borfommt) unb biefe mit irgenb einem
Bor mehreren 3upren eingegangenen ©anbfteinbrup zu Der*

gleipen. Setraptet man beim erften bie ber Sßitterung au§=

gefeßte Dberppe, fo wirb man nipt Biel waprnepmen fönnen,
bei leßterem bagegen allgemeine Aupfung.

74t Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung (Organ für die offiziellen Publikationen des Schweiz, Gewerbevereins) Nr, 46

der Entwurf nicht acceptabel sei. Derselbe fordere zu viele

Opfer von der Meisterschaft, mache den Arbeitern zu viele

Konzessionen, sei überhaupt zu sozialistisch gehalten. Die
Regelung des Lehrlingswesens wäre recht, aber da seien

wieder Schnüffeleien von Aufsichtsorganen, von denen man
durch die Fabrikinspektoren und die kantonale Direktion des

Innern einen genußreichen Vorgeschmack habe. Der Entwurf
sei mehr ein Arbeiterschutz-, denn ein Gewerbegesctz, Alle
Berufe müßten dann aber ins Gesetz einbezogen werden. Die
Sonntagsruhe konnre nicht auf alle Gewerbe ausgedehnt
werden. Dem Meister seien nur Pflichten auferlegt, aber
keine Rechte, vor allem sollte mutwilligen Agitatoren das

Handwerk gelegt werden. Zum Schluß wurde laut „F.eis."
bestimmt, es solle eine Kommission aus je einem Vertreter
der in Zürich bestehenden 22 Meistervereine gebildet werden,
welche den Entwurf einer genauen Prüfung unterziehen soll.

Der Handwerker- und Gewerbeverein Viel bestellte

in seiner Generalversammlung vom 26. Januar den Vorstand
aus folgenden Herren: Präsident: Fritz Grilling - Dütoit;
Vizepräsident: Hermann Jakobi; Sekretär: I. Külling; Kas-

fier: Karl Waldner; Beisitzer: A, Manz, Albert Weber und

Schneeberger-Calame.
Eine vorgenommene Statutenrevision bezweckte, den Ein-

tritt in den Verein nicht blos Handwerksmeistern, fondern
auch weitern Kreisen der Gewerbsthätigkeit zu ermöglichen.
Die Organisation der Vieler Gewerbetreibenden wird hiedurch

gefördert und unserer Hauptaufgabe, Behandlung gewerblicher
Zeitfragen, um so mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden
können.

Arbeits- und Lieferungsübertragungen.
(Amtliche Original-Mitteilungen.)

K u n st s ch mi e d e a r b eite n für Gewerbe-Museum und

Kantonsschule Aarau. Das Nord-Portal an Walty, Schlosser
in Schöftland; die beiden Hoftreppengeläuder an Schnyder,
Schlosser, in Baden; das Hosportal mit Geländer an Preis-
werk, Schlosser, Basel.

Käserei Friedersmatt bei Boswyl (Bern).
Die ganze Einrichtung wurde an Huber, Mechaniker, Lang-
nau vergeben.

Schulgebäude b. Seminar Küsnacht (Zürich),
Glaserarbeiten: G. Kieser, Seefeld-Zürich, und Alb. Rieth-
mann in Küsnacht; Schreinerarbeiten: A. Gucker, Zürich V,
Jak. Weber, Küsnacht und Gottl. Bolleter, Meilen; Parquet-
arbeiten: Jean Blanc, Zürich V und Jsler u. Cie,, Zürich I;
Schlofferarbeiten: I, Alder, Küsnacht; Malerarbeiten: Aug.
Widmann. Küsnacht und Hans Schwarzenbach-Meili, Küsnacht.

Jlfiskorrektion. Der Bau des zweiten Teilstückes
der Jlfiskorrektion V an Adolf Winder, Bauunternehmer in
Marbach,

Reservoir der^B runnenkorporationHatten-
Hause» (Thurgau) an Schwarzer, Cementier, Weinfelden.

Ueber das Zürcher Bauspekulationswesen
hatte jüngst der „Tages - Anzeiger" einen langen Leitartikel
gebracht, in welchem er über die Verwendung von Backstein,
billigem Cement, Kunststein :c. bei den zürcher. Neubauten
herfährt und geradezu behauptet, die aus solchen Materialien
gebauten Häuser seien eigentlich nur „aus Dreck" erstellt,
während sie aus solidem Stein aufgeführt sein sollten.

Nun kommt ein Fachmann und enrgegmt dem Kritiker
folgendes:

Es ist ganz unrichtig gesagt „Billiges Cement-Material"
und „solider Stein", denn erstens ist Cement nicht billig und
zweitens kommt er bezüglich Solidität, bei richtiger Verwen-
dung und Alter, dem härtesten Stein, wie Granit, Basalt ?c,,

gleich und ist auf alle Fälle stärker als Sandstein, Sa-
vonnisre zc. Was Referent unter „solid" versteht, sagt er

nicht, wahrscheinlich einzig und allein Granit, welchen er unter

amtliche Bauvorschrift stellen will. Eine solche Baavorschrift
besteht aber nicht, was Schreiber dieses, einigermaßen Kenner
des Baugesetzes, bestätigen kann, es müßte denn sein, daß
eine solche als Geheimnis behandelt und je nach Gutfinden
irgend einem Bauenden zudiktiert würde, was aber von Rechts-
wegen kaum anerkannt und deshalb auch nicht gehandhabt
werden müßte.

Nunmehr vor allem die Frage: „Sind Backsteine und
Cementsteine, resp, hydraulische Bindemittel und die mit solchen

hergestellten Steine und Bauten Dreck?"
Laut geschichtlicher Ueberlieferung wurden schon vor taufenden

von Jahren Backsteine verwendet: so wurde z. B. der Balus-
tempel in Egypten, dessen Alter auf cirka 12,000 Jahre ge-
schätzt wurde, aus gebrannten Ziegelsteinen erstellt.

Desgleichen find in Egypten und Indien ?c, ebenfalls
noch andere, mehrtausendjährige Ueberbleibsel von Backstein-
bauten zu finden, was ein Beweis dafür ist, daß sie nicht
schlecht sind. Waren in jenem Zeitalter Backsteine schon derart
beschaffen, so kann doch ganz bestimmt angenommen werden,
daß bei der jetzigen Technik nicht schlechtere Produkte erstellt
werden, sondern nur bessere, und die Solidität derselben in-
solgedessen auch nur eine gute sein kann.

Der Cement, resp, hydraulische Bindemittel aus vulkanischer

Tuffe :c, hat auch schon ein hohes Alter; er wurde schon

von den Römern und zwar speziell zu Gewölben, Bastionen-
und Wasserbauten zc. benützt und sind gerade diese Bauten
am besten erhalten zurückgeblieben. Wir haben heute eben-

falls noch die gleichen natürlichen Bindemittel, aber wir wenden
solche selten an, weil die künstlich hergestellten viel bessere

Eigenschaften besitzen und infolgedessen damit auch bessere

Bauten erzielt werden. Schreiber jenes Artikels ist der Meinung,
der Cement und Kalkstein existiere erst cirka 2 Jahre, wes-
halb er nicht nur dessen Solidität bezweifelt, sondern ihn
überhaupt keine Rolle spielen und ihn nur als „verdammtes"
Material gelten läßt, Einsender dieses erlaubt sich nun hiemit
auch dem Unkundigen zu bemerken, daß schon vor mehr als
hundert Jahren (zuerst in England) künstlicher Cement her-
gestellt und in allen Verwendungsarten als vortrefflich be-

funden wurde.
Die Haltbarkeit des Kunststeines aus Cement kann des-

halb bei richtiger Herstellung nicht mehr in Frage stehen, da

denselben nach längerer Dauer der Erhärtung nur Granit
und Basalt übertreffen.

Referent darf nicht glauben, weil er früher nichts der-

artiges gesehen hat, daß solches erst jetzt erfunden wurde.
Es wäre leicht, eine ganze Reihe von Beweisen zu erbringen
über die Solidität der bezweifelten Materialen, aber es gäbe
darüber ein ganzes Buch, wofür hier kein Platz ist.

Den Laien möchte noch bemerken, daß auch in unserer
Gegend gerade diejenigen Bauwerke aus alter Zeit auch am
besten erhalten sind, welche aus hydraulischen Bindemitteln
und kleinen Steinen erstellt wurden, also unserem heutigen
Beton und Kunststein ähnlich sind. Die mit Naturstein er-
stellten Bauten, wenn solche nicht sehr massiv, mußten zum
Teil viel früher dem Zahn der Zeit weichen, infolge un-
gleicher Verwandtschaft des Bindematerials und Steines, was
eine viel frühere Auflösung veranlaßt, als wenn nur gleich-
artiges Material mit einander verbunden ist, was man unter
Zuhilfenahme der chemischen Regel leicht erklären kann.

Die Verwitterung und Auflösung der hydraulischen Bau-
materialen möchte dem Laien raten, in nächster Nähe zu be-

trachten, in Betrachtung der gigantischen Blöcke (Nagelfluh
genannt) am Uetliberg, welche schon seit undenkbaren Zeiten
so daliegen und ebenfalls aus hydraulischem Mörtel bestehen

(nur daß die Natur das Material nicht so gespart hat, wie
es jetzt leider zu oft vorkommt) und diese mit irgend einem
vor mehreren Jahren eingegangenen Sandsteinbruch zu ver-
gleichen. Betrachtet man beim ersten die der Witterung aus-
gesetzte Oberfläche, so wird man nicht viel wahrnehmen können,
bei letzterem dagegen allgemeine Auflösung.
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